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Zu den Beiträgen in diesem Heft

Wolfgang Fischer: Über Recht und Grenzen des Gebrauchs von .Bildung'

Die unterschiedüche Verwendung des Begriffs Bildung muß sich heute gefallen lassen,

daraufhin befragt zu werden, ob sie überhaupt noch sinnvoll ist und ob es möglich ist,

,BUdung' argumentativ zu rechtfertigen. Gegen die, die den Sinn von,Bildung' in Abrede

stellen oder die das Begründungsproblem ganz oder in allem, was nicht empirisch
kontrollierbar ist, liquidieren und in eine Angelegenheit von Dezision und Werbung

überführen, wird in transzendental-kritischer Reflexion eingewandt, daß sie einen absolu¬

ten Begriff oder ein Prinzip-„schlechthin" der Bildung voraussetzen, das jedoch unfaßbar

ist. Wo dieses Ideal der logischen Vollkommenheit keine Rolle spielt, konzentriert sich die

Erörterung auf die tatsächhchen Verwendungen von .Bildung', und keiner der vorge¬

brachten Gründe für eine erfahrbare Bildung, die mit Recht Bildung zu sein beansprucht,
entzieht sich der Untersuchung und Kritik, die der geschichthchen, dem Konkreten

zugewandten Vernunft obhegen.

Dieter Schmied: Fächerwahl, Fachwahlmotive und Schullebtungen in der reformkrten
gymnmialen Oberstufe

Der Verfasser berichtet über die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung in nord-

rhein-westfäüschen Gymnasien. Ausgangsfrage ist die Kritik, die behauptet, Oberstufen¬

schüler nutzten die ihnen zugestandene Wahlfreiheit nicht nach Maßgabe ihrer Neigun¬

gen, Fähigkeiten und antizipierten Studiums- oder Berufsinteressen, sondern nach

sachfremden Gesichtspunkten der Punktekalkulation für einen guten Abitur-Notendurch¬

schnitt. Dabei würden die „leichten" Fächer den „schweren" durchweg vorgezogen.

Die Ergebnisse der repräsentativen Fragebogenerhebung zu Wahlverhalten und Wahlmo¬

tiven der Oberstufenschüler bestätigen die Vermutung, daß der seit derKMK-Reform von

1972 breit angelegte Kanon wählbarer Leistungsfächer durch die faktisch erfolgenden
Wahlen sehr stark eingeengt wird. Die Ergebnisse bestätigen aber nicht die These von den

sachfremden Wahlmotiven: Die Fächerwahlen sind primär vom Sachinteresse, weniger
von Erfolgserwartungen geleitet. Die Verwendung einzelner Wahlmotive ist darüber

hinaus fächerspezifisch bedingt und von Persönlichkeitsmerkmalen des Wählenden

abhängig.

Dieter Schmied: Lebtungsdruck und Arbeibaufwand in der reformierten gymnmialen

Oberstufe

Der Beitrag informiert über die Ergebnisse einer qualitativen (Grappeninterviews) und

einer quantitativen (Fragebogenerhebung) Untersuchung zum Leistungsdrack und

Arbeitsaufwand in der reformierten gymnasialen Oberstufe. Die Untersuchungen geben
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Aufschluß über den vom Schüler selbst empfundenen Leistungsdrack und die Wahrneh¬

mung fremden Leistungsdracks, über die Bedeutung des Numerus clausus als vermeintli¬

chem Hauptbedingungsfaktor des Leistungsdracks, über die Wichtigkeit schulstrakturel-

ler, personenspezifischer und sozioökonomischer Verarsachungsbedingungen des Lei¬

stungsdracks sowie über die Auswirkungen des Leistungsdrucks auf die EinsteUungen der

Schüler gegenüber ihren Mitschülern, ihren Lehrem und der Schule insgesamt. Dabei

zeigte sich, daß die Bedingungsfaktoren des Leistungsdrucks ausschüeßüch persönücher
und schulstraktureller Art sind. Auf Schülerseite sind es vor allem eine hohe Leistungs¬

orientierung, auf seiten der Schule vor allem das Punktesystem, die einen Großteil der

Varianz des Leistungsdracks erklären. Für Schüler, die hohen Leistungsdrack empfinden,
ist der gesamte schuhsche Erfahrungsraum negativ besetzt.

Günter Kutscha: allgemeinbildender" Unterricht in der Berufsschule - Verwaltete

Krbe

Der Verfasser erörtert die SteUung der sog. aUgemeinbUdenden Fächer in der Berafs¬

schule. Legitimation, Struktur und Funktion dieser Fächer werden unter dem Gesichts¬

punkt der pädagogischen Qualität allgemeiner Bildung geprüft. Die Ergebnisse legen

nahe, daß es nicht nur bildungstheoretisch unbegründbar ist, die allgemeine Bildung
inhaltüch von der beruflichen trennen und in eigenen Fächern sichern zu wollen, sondern

daß dieses Konzept auch empirisch vollkommen gescheitert sei. An SteUe der tendenziel¬

len Rückwendung der Berufsschule zur aUgemeinen Fortbildungsschule, wie sie in den

letzten zwei Jahrzehnten von den Kultusverwaltungen gefördert wurde, erinnert der

Verfasser an pädagogische Perspektiven der menschlichen Bildung durch Berafsqualifika-
tion. Diese Perspektiven setzt er von der mittelstandspolitischen Orientierang der älteren

Berufsbildungstheorie ab, um den Bezug auf die Bedingungen der wissenschaftlich¬

technischen Ziviüsation und der demokratischen Ordnungsstrakturen zu ermöghchen.

Peter Vogel: Kritik der Staatspädagogik. Bemerkungen zur Tradition eines Problems

Der Veranstaltung, Gestaltung und Kontrolle des öffentüchen Unterrichtswesens durch

den Staat ist für das gegenwärtige Schulwesen in Deutschland so selbstverständlich, daß

auch eine pädagogisch noch so gut begründete Forderang nach einer Veränderung des

Status quo
- etwa im Sinne einer weitgehenden Selbstverwaltung des Bildungswesens -

gänzlich unrealistisch erscheint. Im Laufe der HerausbUdung der pädagogischen Theo¬

rientradition wurde weitgehend verdrängt, daß in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts-

ais der Prozeß der Verstaatüchung des Büdungswesens erst begonnen hatte und noch

reversibel schien - gerade von späteren „Klassikern" der Pädagogik (Humboldt,
Schleiermacher, Herbart) den Verstaatlichungstendenzen Skepsis und Ablehnung

entgegengebracht wurde. Der Beitrag versucht, die wesenthchen pädagogischen Argu¬

mentationsfiguren dieser Kritik am staatlichen Einfluß auf die Schule herauszuarbeiten.

Klaus Beck: Die Struktur didaktischer Argumentationen und dm Problem der Wbsen-

schafisorkntierung des Unterrichb. Über die curricularen Komequenzen der Einheit von

Geselbchafbphilosophie und Erkennmbtheork

In der Diskussion um die Forderung nach Wissenschaftsorientierung des Unterrichts ist

die Mehrdeutigkeit des Wissenschaftsbegriffs nicht immer beachtet worden. Assoziiert



man damit unterschiedliche wissenschaftstheoretische Positionen und berücksichtigt man,
daß solche Positionen innerhalb einer Disziplin nebeneinander vertreten werden, so

erhebt sich die Frage, ob der Didaktiker zwischen ihnen wählen muß und welches

Kriterium er dabei gegebenenfalls anwenden kann. In diesem Beitrag ist zu zeigen
versucht, daß der Didaktiker in seiner Entscheidung nicht frei ist. Wer nämlich die

Forderung nach Wissenschaftsorientierang erhebt, beruft sich immer schon auf bestimmte

Argumente, die zugleich die Wahl einer wissenschaftstheoretischen Richtung in der

Bezugsdisziphn präjudizieren. Daß dieses Junktim besteht und welche Konsequenzen sich

daraus ergeben, wird am Beispiel der Begründung emanzipatorischer und funktionalisti-

scher Didaktik dargestellt.

Vorschau

Heft 2 wird dem Thema „Kindliche Entwicklung und Fairülienerziehung" gewidmet sein

und u. a. folgende Beiträge enthalten:

Yvonne Schutze Von der Mutter-Kind-Dyade zum famihalen System

Manfred Auwarter/ Die Entwicklung interaktiver Fähigkeiten
Edit Kirsch

Günter Bittner Der WiUe des Kindes

Kurt Kreppner/ Kindüche Entwicklung und Famiüenstruktur

Sibylle Paulsen/

Yvonne Schütze
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Peter Vogel

Kritik der Staatspädagogik

Bemerkungen zur Tradition eines Problems

In dem 1980 erschienenen Queüenband „Staat und Schule oder Staatsschule?" wird die

Titelfrage im Untertitel als „unerledigtes Problem" apostrophiert (Berg 1980). Diese

Qualifizierung ist auf den ersten Blick irritierend - denn de facto ist das Problem der

Staatsschule in der Weise „erledigt", daß der Staat als Veranstalter, Gestalter und

Kontrolleur des öffentlichen Unterrichts tätig ist und diese Tätigkeit von der großen
Mehrheit der Staatsbürger für so selbstverständlich erachtet wird, daß deren Legitimation

gar nicht erst problematisch wird. In der Öffentüchkeit umstritten sind die jeweüigen Ziele

des staatlichen Schulregiments oder die Qualität seiner Ergebnisse, nicht jedoch seine

grundsätzliche Berechtigung. Als Indiz für die Selbstverständlichkeit der staatlichen

Alleinherrschaft über die Schule kann es z.B. gelten, wenn in neuen Schulgesetzen die

Einräumung minimaler Entscheidungsbefugnisse in marginalen Kompetenzbereichen für

Eltern, Lehrer und Schüler als „Mitwirkung" propagiert wird, die in der Lage sei, „die

Eigenverantwortung in der Schule zu fördern", obwohl vom Gestaltungsmonopol der

staatlichen Schuladministration nicht ein Deut zurückgenommen wird (Schulmitwir-
kungsgesetz NW, S. 31f.). Daß „Mitwirkung" am öffenthchen Unterricht auch durch

die Organisation der Schule in selbstverwalteten Körperschaften unter Beschränkung der

staatlichen Aufsicht auf bloße Rechtsaufsieht zu eneichen wäre, wie es z.B. Mager,

Dörpfeld und Rein im 19. Jahrhundert gefordert haben und wie es nach 1945 in einigen
Bundesländern diskutiert wurde (vgl. v. Hippel S. 603f.), ist aus dem Horizont realisti¬

scher Perspektiven geraten.

Andererseits ist das Problem des Verhältnisses Staat - Schule theoretisch durchaus

unerledigt. Die gegenwärtigen Bemühungenum eine erziehungswissenschaftliche Theorie

der Schule werfen mehr Fragen auf als sie zu beantworten im Stande sind, und die

Legitimation des Staates zur Henschaft über die Schule wird ebenso kontrovers diskutiert

wie die Konsequenzen dieser Herrschaft für die pädagogische Quaütät des Unterrichts

(vgl. Fischer 1971, Heiland 1976, Vogel 1977a, Heiland 1977).

Weitgehend unerledigt geblieben ist auch die Aufarbeitung der Problemgeschichte des

Verhältnisses Staat - Schule. Seit der preußische Staat im letzten Drittel des 18.

Jahrhunderts begonnen hatte, auf das Schulwesen organisierend und reguherend einzu¬

wirken, begann auch die Diskussion um das Recht und die Grenzen dieses Zugriffs;
führende Pädagogen (z. B. Schleiermacher, Humboldt und Herbart) haben sich an

dieser Diskussion beteihgt. Es scheint so, als ob ihre durchwegs skeptbche Haltung

gegenüber einer staatlichen Herrschaft über die Schule im Verlauf ihrer Rezeption als

„Klassiker" in der pädagogischen Theoriegeschichte in dem Maß verdrängt wurde, in dem

die Selbstverständlichkeit der Staatsschule zunahm.

Im folgenden wird an die systematbchen Grundpositionen der pädagogischen Kritik an

der Staatsschule erinnert, die besonders in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von

Z.f.Päd., 28. Jg. 1982, Nr. 1



124 Peter Vogel

Wissenschaftlern und „Schulmännern" vorgebracht wurde. Unter „pädagogischer Kritik"

wird dabei nicht die Kritik an historisch kontingenten Zuständen der Schule (z.B.
finanzielle und personelle Ausstattung, Ausbildung der Lehrer usw.) verstanden, sondern

die Kritik am staathchen Zugriff auf die öffentliche Schule überhaupt.

Ausgangspunkt der Überlegungen zum angemessenen Verhältnis von Staat und Schule

war nicht - wie es für die moderne Diskussion zu diesem Thema kennzeichnend ist - der

Gedanke der demokratischen Kontrolle des politischen Einflusses auf die Schule, sondern

die Aufgabe einer pädagogbch sachgerechten Organisation des öffentlichen Büdungswe¬

sens, wobei politische und sozialphilosophische Argumente nur im Kontext dieser

pädagogischen Aufgabe eingebracht wurden. Schheßhch muß noch daran erinnert

werden, daß - zumindest bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts - diese Diskussion unter der

Perspektive einer Reversibilität des Verstaatlichungsprozesses der Schule geführt wurde.

Schleiermacher dachte 1814 öffentlich darüber nach, wie der Staat die „Zurückgabe"
der Erziehung aus seinem Kompetenzbereich an die Gemeinschaft bewerkstelligen

könne, ohne größere Störungen zu verursachen (vgl. Schleiermacher 1957, S. 166);
Karl Mager sah in der Revolution von 1848 die letzte Chance, den Staat aus den

Schulangelegenheiten zurückzudrängen (vgl. Mager, PR 19/1848, S. 359ff.); für Wil¬

helm Retn erschien die Realisation einer pädagogisch begründeten Schulverfassung
schon als „ein femüegendes Ideal" (Rein 1908, S. 336). Die Kritik an der Verstaatlichung
der Schule wurde von den Autoren auf unterschiedhchen Argumentationsebenen und in

unterschiedhchen methodischen Zugangsweisen formuliert. Bemerkenswert ist, daß die

Autoren dabei unabhängig voneinander zu ganz ähnhchen Ergebnissen kommen bzw. die

verschiedenen Argumentationsfiguren sich wechselseitig ergänzen.

Die Begründungen lassen sich nach systematischen Gesichtspunkten ordnen:

- Analyse und Kritik der Folgen staatlicher Henschaft über die Schule in der Schulpraxis;
- Reflexion der grundsätzlichen Bedeutung der öffentlichen Bildung für Staat und

GeseUschaft, Analyse funktionaler Beziehungen;
- sozialphilosophische/moralphilosophische Reflexion der Legitimation des staatlichen

Einflusses auf die Bildung des Individuums durch die öffenthche Schule;
- Bestimmung der zulässigen bzw. notwendigen Aktivitäten des Staates im BUdungswe¬

sen (als Ergebnis der vorangegangenen Überlegungen).

Die Ergebnisse dieser Fragestellungen lassen sich in Thesen formuüeren, die im folgenden
erläutert werden sollen:

- Der Staat darf die Schule nicht regieren, weil durch das staatliche Regiment die Schulen

mit Notwendigkeit ihren pädagogischen Auftrag verfehlen (I).
- Der Staat kann durch die Henschaft über die Schule längerfristig weder den gesell¬

schaftlichen Fortschritt fördern noch die eigene Stabihtät erhalten (II).
- Dem Staat fehlt die moralische Legitimation, die öffentliche Bildung im Smne seiner

politischen Zwecke zu mediatisieren (III).
- Es ist die Pflicht des Staates, die freie Entwicklung des öffentlichen Bildungswesens zu

gewährleisten, ohne es zu reglementieren (IV).
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Karl Mager (1810-1858) hat sich als Herausgeber und Redakteur der „Pädagogischen
Revue"1 immer wieder bemüht, „eine Reihe von charakteristischen Thatsachen zusam-

men(zu)stellen, aus denen ersehen werden kann, was aus den Anstalten für den

öffenthchen Unterricht erfahrungsmäßig wird, wenn der Staat dieselben nicht mehr bloß

beaufsichtigt, sondern auch verwaltet" (Mager, PR 11/1845, S. I)2. Gemeinsam ist diesen

Tatsachen - die Mager oft in sehr polemischer Form kommentiert hat -, daß sie

zurückzuführen sind auf den Zugriff des Staates auf die Schulen, unter dem die

pädagogische Arbeit der Schulen leidet oder gänzlich unmögüch gemacht wird.

Unmittelbar wirkt sich das staatliche Schulregiment auf die Lehrer aus. Ihre Loyahtät
gegenüber dem Staat wird für ihr berufliches Fortkommen tendenzieU immer den Vonang
haben vor ihren wissenschafthchen und pädagogischen Fähigkeiten; „wer weiß nicht, daß

... die Besetzung von LehrersteUen, die Beförderung von Lehrem in das Schulregiment
u.s.w. in tausend FäUen von Rücksichten abhängen, die dem Schulwesen selbst ganz

fremd sind?" (Mager, PR 11/1845 S. 378). Es werden aus poUtischen - und damit

gegenüber der pädagogischen Aufgabe der Schule sachfremden - Gründen einerseits

fähige und beliebte Lehrer entlassen, weil sie nicht „diejenige ,Conectheit' in ihren

politischen Ansichten" haben, „welche die Staatsregierang von ihren Beamten fordert"

(Mager, PR 15/1847, S. 5), während andererseits Lehrer eingestellt werden, „von denen

der unbetheüigte Zuschauer anzunehmen geneigt ist, daß es weniger ihre wissenschafth¬

che und didaktische Tüchtigkeit als ihre Übereinstimmung mit der eben geltenden
offiziellen pohtischen oder kirchlichen Wahrheit ist, die ihnen zu dieser AnsteUung
verholfen hat" (ebd. S. 12). Die Folge ist ein politischer Anpassungsdruck, den Mager in

drastischer Weise so charakterisiert: ,Wenn ein „Thron-, Minister- oder Maitressenwech¬

sel zugleich das ganze System der officiellen Wahrheiten, welche die als Staatsmagd
dienende Schule zu lehren hat, umstößt, so daß über Nacht wahr wird, was gestern beim

Schlafengehen noch falsch ... war und umgekehrt", dann können Lehrer, die um ihre

Stellung bangen, „ganz sachte zu charakterlosen Waschlappen oder pfiffigen Canaillen

oder auch zu Unglücklichen werden" (PR 16/1847 S. 122). Mager konnte diese

„Thatsachen" anhand von zahlreichen Beispielen aus der preußischen Reaktionszeit

belegen. Die Lehrer sind als Staatsbeamte einerseits durch ihren Dienstherrn korrumpier¬
bar, andererseits aber dem einfachen Volk, das sie bilden sollen und von dessen

Kooperation die Wirksamkeit der Schule abhängt, entfremdet, wenn sie ihm als Staatsbe¬

auftragte gegenübertreten (vgl. Mager, PR 14/1846, S. 4f.)

1 Im Laufe seiner Tätigkeit als Hauslehrer, Gymnasiallehrer, Realschuldirektor und Privatgelehrter
hat Karl Mager sich vor aUem mit Fragen der Literaturwissenschaft, der Didaktik der neueren

Sprachen, der Bürgerschule und der Schulverfassung auseinandergesetzt. Die von Mager seit 1840

herausgegebene und bis 1848 von ihm redigierte „Pädagogische Revue" galt als bedeutende und

einflußreiche Fachzeitschrift, in der Mager in zahlreichen Berichten, Notizen, Glossen usw.

Ursachen und Folgen der Verstaatlichung der Schulen umfassend analysierte und kritisierte.

Eine Auswahl der wichtigsten schulkritischen Beiträge Magers aus der „Pädagogischen Revue"

erscheint 1982 in der „Bibüothek der Schulkritiker" (Verlag Büchse der Pandora, Wetzlar) unter

dem Titel „Wider die Staatspädagogik".
2 Die Beiträgevon KarlMagerwerden, da es sich häufig um Rezensionen und kurze Bemerkungen

handelt, nach Band und Jahrgang der „Pädagogischen Revue" (PR) zitiert.
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Die politische Ausrichtung der Schule in Staatshand betrifft auch zentral die Unterrichts¬

inhalte und damit die Schüler. Es ist eine „Barbarei... welche die Geister und Gemüther

jeder heranwachsenden Generation dem Beamtenthum überliefert, damit ihnen dieses

durch die Agenten seiner Polizeipädagogik diejenige Facon geben lasse, welche für den

Augenblick ordonnanzmäßig ist" (PR 16/1847, S. 122). Das Ergebnis ist eine „Geisteigen¬

schaft, schlimmer als die frühere Leibeigenschaft", eine „Seelenverkäuferei an den Staat"

(ebd.).

Auch die mangelhafte Finanzierang der Schulen ist für Mager typische Folge der

staatlichen Schulhoheit. „So lange die Schulen vom Staatsbudget leben sollen, werden sie

ünmer Aschenputtel sein, und es wird für sie Nichts übrig bleiben" (Mager, PR 14/1846,

S. 8).

Die gleiche Überlegung hat auch F. W. Dörpfeld angesteUt: „Wenn aber die Schulbehörde eines

solchen Staates sagt sie habe kein Geld zur genügenden Ausstattung der BUdungsanstalten, und

zugleich in einem Mundauftun versichert, das Schulregiment befinde sich bei ihr allein in den rechten

Händen: so hat man doch Grund, die letztere Behauptung um so mehr zu bezweüeln, als man die

erstere anerkennt" (Dörpfeld 1961, S. 11).

Insgesamt führt die Analyse zu dem Ergebnis, daß die Schule, dort wo der Staat sie regiert,
so stark unter sachfremde Zwänge gerät, daß die Durchführung ihrer pädagogischen

Aufgabe behindert oder gar verhindert wird; Mager behauptete sogar, im Vergleich der

Bildungseinrichtungen in den verschiedenen deutschen Staaten heße sich nachweisen, daß

ein umgekehrt proportionales Verhältnis zwischen dem Grad staatlicher Bevormundung
und der pädagogischen Qualität der Schule bestehe.

Nun sind die konstatierten Mängel nicht kontingenter Art und nicht durch Reformen (z.B.
bessere pädagogische Ausbildung der Schulaufsichtsbeamten) behebbar; sie „haben in der

bleibendenNatur des Staates ihren Grand" (Mager, PR19/1848, S. 34). Überläßt man die

Schule dem Staat, so wird sie zwangsläufig denaturieren, „sich unter der Hand in etwas

Anderes verwandel(n)" (Mager, PR 11/1845, S. 379). Der Staat verwaltet die ihm

anvertrauten Bereiche - z. B. Rechtspflege, Polizei, Landesverteidigung usw. -, indem er

Vorschriften erläßt, die zu exekutieren sind. Kirche, Wissenschaft, Schule und Kunst sind

jedoch nicht durch die Vorgabe von Normen zu verwalten, sondern zu pflegen, „was ein

grosser Unterschied ist... einem Lehrer, einem Prediger aber lassen sich solche Normen

nicht geben ... es gibt keine Staatsgrammatik, keine Staatsnaturgeschichte, keine

Staatslehrmethode" (Mager, PR 6/1843, S. 329). Denn „fürs Erste ist Erziehung und

Unterricht eine freie Kumt, jeder Erzieher und Lehrer bedarf in seinem Wirkungskreise
einer angemessenen Selbständigkeit" (ebd. S. 333). Der Konflikt ist unaufhebbar, weil der

Staat, „wenn er die Schulen so zu regieren versucht, wie er allein regieren kann, darf und

soll, die Schulen zu Grande richtet" (Mager, PR 19/1848, S. 413). Der Staat kann nicht

anders, als (durch seine Verwaltung) regieren; und von ihm zu verlangen, „er solle Kirche

und Schule so regieren, daß die in diesen beiden Gebieten, wenn sie nicht verdorren

sollen, unerläßüche Freiheit respectirt werde, ist absurd: es heißt so viel, als den Staat

ersuchen, zugleich Staat und auch nicht Staat zu sein" (Mager, PR 12/1846, S. 366f.).

Deshalb ist auch die Art der Staatsverfassung für das grundsätzliche Verhältnis von Staat

und Schule ohne Bedeutung. Es wäre ein Irrtum, zu glauben - und die Mehrheit der

Lehrer hing 1848 diesem Irrtum an (vgl. Mager, PR 19/1848, S. 34f.) -, daß mit einer

Demokratisierung der Staatsverfassung „dem Staatsschulwesen geholfen" (Mager, PR
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15/1847, S. 16) wäre. In monarchischen Staaten geht es darum, die Köpfe der nachwach¬

senden Jugend nach der eben im könghchen Kabinett henschenden Weltanschauung zu

„fagonnieren"; im republikanischen Staat „wird die Sache etwas anders, aber nicht besser,

indem nun die jedesmal henschende Partei die Schulen zu ihren Parteizwecken miß¬

braucht und sie wo mögüch noch ärger demorahsirt, als es der Absolutismus thut"

(Mager, PR 19/1848, S. 415).

II

Während die erste Argumentationsrichtung auf die zwangsläufige Denaturierang und

Korruption des pädagogischen Auftrags der Schule durch den staathchen Zugriff abzielte,

geht der zweite Ansatz von der Perspektive des Staates aus und versucht, dessen mögliche
Gründe für die Vereinnahmung der Schulen zu widerlegen bzw. zu zeigen, daß seine

Herrschaft über das BUdungswesen letztüch seinen eigenen Interessen entgegensteht.

Der Gedanke, daß der Staat ein berechtigtes Interesse haben könne, die öffentüche

Bildung an sich zu ziehen, ist zunächst in mehrfacher Hinsicht nahehegend: „Der Staat

braucht aus der Masse des Volkes solche, die zu Werkzeugen der Regierung angestellt

werden können; diese müssen eine bestimmte Bildungsstufe eneicht haben und gewisse

Kenntnisse besitzen. ... Fürsorge für den öffentüchen Dienst ist also der erste Grand

dieses Einflusses" (Schleiermacher 1966, S. 336).

Diese Überlegung erscheint Schleiermacher allerdings zu vordergründig. Denn sie

berücksichtigt nicht die Nebenfolgen einer Orientierang des Büdungswesens an den

Qualifikationsanforderungen des öffentlichen Dienstes: „Die Verwaltung des Staates

verzweigt sich; gleich vom Anfang an muß die Bestimmung dessen, der sich dem

Staatsdienste widmet, auf etwas Besonderes gerichtet sein. Die aUgemeine Bildung wird

dann nicht so hoch geschätzt, die Bildung für den engsten Berufskreis wird überwiegend

bevorzugt" (ebd.).

Herbart hat ebenso argumentiert und die negativen Folgen für den Staat deutlich

hervorgehoben. „Auf diesem Wege kann nichts andres gefunden werden als eine immer

feinere und genauere Untersuchung dessen, was jeder werde leisten können und worauf

eben deshalb seine besondere Bildung solle gerichtet werden." Die frühe Aufspaltung der

Bildungsgänge nach den angestrebten beruflichen Laufbahnen hätte eine „verfrühte

Trennung der Kinderwelt durch die Trennungen im Staate" zur Folge, „eine voreilige

Bezeichnung von Gegensätzen unter Menschen und Menschen statt der gewünschten

Vereinigung und Gleichförmigkeit" (Herbart 1964, S. 145). Die gewünschte Vereini¬

gung und Gleichförmigkeit meint den Komplex an gemeinsamen Grandüberzeugungen,

Ideen und „geselliger Stimmung" (vgl. ebd. S. 143), der nur durch die Erziehung in den

gesellschaftlichen Gruppenund Institutionen an dienachwachsende Generation weiterge¬

geben werden kann (vgl. Herbart 1831, S. 148f. [§ 89f.] und S. 163 [§ 101] und auf den

der Staat notwendig angewiesen ist.

„So läuft die vom Staate aus geordnete Erziehung am Ende dem Staate selbst zuwider, während die

rechte Erziehung, die sich um den Staat nicht bekümmert, die gar nicht von poütischen Interessen

begeistert ist, gar nicht einen für die anderen, sondern jeden nur für sich selbst büden wül, ebendarum

dem Staate aufs beste vorarbeitet, weü sie die ohnehin verschiedenen Individuaütäten insoweit

gleichförmig büdet, daß sie sich in den Jahren der Reife einander anschließen können" (Herbart

1964, S. 145).
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Nun gibt es - auch wenn der Staat auf die Ausrichtung des Bildungssystems an den

Erfordernissen seiner Beamtenlaufbahnen verzichten würde - einen anderen gewichtigen
Grand für ein staathches Engagement im BUdungswesen. Die Fortentwicklung von Staat

und GeseUschaft in politischer, sozialer und kultureller Hinsicht ist wesentüch vom

inteUektueUen und moraüschen Potential der Gesellschaft abhängig; deshalb könnte es

geradezu die Aufgabe des Staates sein, über das BUdungswesen dieses Potential zu fördern

und zu lenken: „Der Staat ist die lebendige Vereinigung der Kräfte. Da der öffentliche

Unterricht ein Gegenstand ist, der, je höher das Ziel ist, desto mehr aUe intellektuellen

Kräfte in Ansprach nimmt, so scheint auch die Organisation und die Leitung der Anstalten

von dem Zentrum der Vereinigung aller Kräfte ausgehen zu müssen" (Schleiermacher

1966, S. 336).

Aber es wäre ein Fehlschluß, mit dieser Argumentation die Staatlichkeit der Erziehung

begründen zu wollen. Mager nannte die Wurzel dieses Fehlschlusses den „Irrthum, daß

die Tasche und was die Tasche zu bergen bestimmt ist, identisch" seien: „daß Alles, was

sich im Staate findet, auch zum Staate und dem Staate gehört" (Mager, PR 16/1847,

S. 125). Schleiermacher selbst zog einen Vergleich aus der Ökonomie heran; zwar

„kann der Staat unter Umständen die Erziehung in die Hand nehmen mit demselben

Recht, mit welchem er z.B. gewisse Industriezweige ... zuerst in das öffentliche Leben

verpflanzt". Daraus folgt aber eben keineswegs, „daß er sie fortwährend in seiner Hand

behalten müsse". Sicherlich seien große Unternehmungen in ihrem Fortgang auf die

„Vereinigung von Kräften" angewiesen; diese kann sich aber „innerhalb der bürgerlichen
Gesellschaft unter Aufsicht des Staates zwar, aber doch frei von dessen alleinigem Einfluß

als eine Assoziation zum gemeinschaftlichen Wirken ... ausbilden; und es ist immer ein

großer Unterschied zwischen dem, was von der bürgerlichen Gesellschaft ausgeht und

dem, was von wegen der Regierung geschieht" (Schleiermacher 1966, S. 337).

Ebenso wamt Herbart eindringlich davor, „in irgend welchem Sinne die Erziehung als

einen politischen Hebel zu betrachten. ... Vorzüghche Leistungen für Verwaltung und

Cultur können nur aus vorzüghchen Talenten entspringen; diese kann man nicht schaffen,

und nicht durch eingeübte Fertigkeiten ersetzen" (Herbart 1831, S. 163 [§ 101]).
Die negativen Folgen einer Einmischung des Staates in die Aufgaben, die der freien

Vereinigung der Bürger und dem „geselligen Verkehr" zukommen, für den Staat selbst,

werden von Schleiermacher im Bereich der wissenschaftlichen Bildung am schärfsten

herausgestellt.

Die Auflösung z. B. des komplexen Problemes der richtigen Zuordnung von Staat, Volk,

Kirche und Schule kann nur - wenn man eine Lösung durch despotischen Machtgebrauch
ausschheßt- durch die Wissenschaft als „Gebiet einer vollständigen Erkenntnis" erwartet

werden, weil sie unparteiisch und gegenüber den Interessenten an der Schule „indifferent"

ist. Nun fällt zwar nicht die Wissenschaft, wohl aber die „Vorbereitung zur Wissenschaft"

in die Zeit der Erziehung, und es stellt sich die Frage, wie sich der Staat gegenüber diesen

BUdungsanstalten3 verhalten soll.

3 Für Schleiermacher waren die Universitäten - im Unterschied z. B. zu Humboldt und Fichte -

primär Erziehungs- und Unterrichtsanstalten, die der Einführung in die Wissenschaften dienten,
während die „Produktion" von Wissen und die Weiterentwicklung der Wissenschaften den

Akademien vorbehalten bleiben soUte (vgl. Schleiermacher 1957, S. 81 ff.).
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„Wü erwarten die Ausgleichung der Differenzen, die in bezug auf den AnteU an der Erziehung
zwischen den verschiedenen Lebensgemeinschaften entstehen, nur durch die Wissenschaft. Das kann

aber nur geschehen, wenn sich die Wissenschaft in Indifferenz befindet zwischen Staat und Volk,
Volk und Küche, Staat und geselligem Verkehr. WeU nun der Staat als Gründer jener Anstalten sie

nicht bloß aufrecht erhalten, sondern auch die BUdung selbst leiten wül, so tritt der Widerspruch von

neuem ein. Der Staat wird Partei, und indem er die wissenschafthche BUdung leitet, so ist er zugleich
Richter in höchster Instanz. Wenn nun die Regierung dies sich anmaßt und in ihren Ansichten selbst

konstant bleibt, dann wird die natürliche Folge sein, daß alles versteinert" (Schleiermacher 1966,
S. 129).

Nur, wenn der Staat die Wissenschaft unbehelligt läßt, „dann erhält er sich selbst und dem

Ganzen das Mittel, jeden inneren Zwiespalt zu heben, das Prinzip der Ausgleichung aller

Mißverständnisse, welche auf die Erziehung nachteilig wirken" (ebd. S. 131).

Mit diesen Argumenten sind noch nicht alle Motive für das staatüche Interesse an den

Bildungsinstitutionen zurückgewiesen. „Wie groß aber und wie dringend das Bedürfnis

sei, welches dem Staat die Schule wichtig macht: dies wird wohl kein Staatsmann

verkennen, der jemals sich ernstüch die Frage vorlegte, worauf denn am Ende alle Macht,

alle Wirksamkeit des Befehls im Staate beruhe ... Die Meinung ist es, oder vielmehr ein

wundervolles Gewebe von Meinungen der Menschen" (Herbart 1964, S. 162), das für

loyale Ausführung von Befehlen sorgt und somit Henschaftsausübung überhaupt möghch
macht. Wenn der Glaube an die Legitimität der Herrschaft Bedingung für loyales
Verhalten der Behenschten ist, liegt es aufderHand, daß der Staat versucht, die Schule zu

beherrschen, weil er weiß, „wie sehr sie auf die Meinung wirkt, wie tief sie ebendadurch

selbst unabsichtlich in die Bedingungen des Machtgebrauchs hineingreift" (ebd. S. 163).

Der Instrumentalisierang der Schule nach Maßgabe des staatlichen Stabihtätsinteresses

sind jedoch Grenzen gesetzt, die in der Natur der Schule liegen. „Aber so hißt sich die

Schule nicht beherrschen, am wenigsten vom Staate. Denn sie ist alt, der Staat aber bleibt

immer jung ... In Staaten wechseln die Menschen; in der Schule wechseln zwar auf der

Oberfläche die Meinungen, aber in dem Boden bleiben die Wurzeln und die Stämme der

Meinungen größtenteils die nämüchen. Darum wirkt in der Schule eine behanüche Kraft,

deren Erzeugnisse der Staat wohl zum Teil benutzen oder verderben, deren Natur er aber

nicht umschaffen kann" (ebd. S. 163).

Schleiermacher bringt in der Substanz das gleiche Argument: Da „Sitten und Gebräuche in einem

Volk überall älter sind als die Verfassung, kann auch dasjenige in der Erziehung, was auf der Sitte

ruht, nie ... als von der Regierung ausgegangen und von ihr erzeugt angesehen werden", sondern nur

als „das gemeinsame, aber freie und nur in freier Gemeinsamkeit gedeihende, unbewußte Erzeugnis
des Volkes. Die Regierung kann es im besten Falle beschützen und sanktionieren, ... sie kann im

schümmsten FaUe dagegen kämpfen und es zu unterdrücken suchen, aber herbeiführen kann sie es

nicht" (Schleiermacher 1957, S. 160).

Das bedeutet, daß die öffentüchen Schulen als Vehikel zur Erzeugung von Massenloyalität

nur begrenzt geeignet sind; die Erziehung und ihre Institutionen sind eingebettet in die

normativen Grundhaltungen der Gesellschaft und gegenüber staatlichen Maßnahmen

relativ resistent. Daraus folgt zum einen, daß nicht nur die Schule vom Staat abhängig ist,

sondern das Abhängigkeitsverhältnis wechselseitig ist, „dessen sich nach Beheben zu

bemächtigen der Staat ganz vergebens versuchen würde" (Herbart 1964, S. 163);
andererseits werden staatliche Einflußversuche sinnlos, weil sie zum Scheitern verurteüt

und allenfalls geeignet sind, zusätzUche Oppositionen zu erzeugen. Diesen Punkt hat

Karl Mager besonders hervorgehoben:
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„Einmal ist das Staatsschulwesen wie behext: die poütische Zwecke, die man durch dasselbe

erreichen wül, erreicht man nicht, ja meistens erreichtman das Gegentheü, und im günstigsten FaUe

bringt man sich um den VortheU, den gute Schulen auch für die Regierung haben würden; dann ladet

sich eine Staatsregierung mit der Schulverwaltung eine Verantwortüchkeit auf, welche sie ablehnt,

wenn sie nur halbwegs ihren VortheU versteht. In welcher Richtung ein Staatsschulregiment auch

gehe, immer wüd es Opposition finden. Keine Regierung aber ist auf die Dauer stark genug, um zu

der Opposition, die sie schon als Staatsregierung findet, auch noch aUe die Opposition zu tragen,

welche die Verwaltung der bürgerüchen GeseUschaften und der Schulen ihr zuzieht" (Mager, PR 18/

1848, S. 417).

Schleiermacher weist darauf hin, daß der Freiraum, den ein Staat dem BUdungswesen

gewährt, geradezu „als ein zartes und feines Barometer" (1966, S. 124) angesehenwerden

kann für seinen eigenen Zustand, seine StabiUtät und seine Einschätzung der Loyahtät der

Regierten; je geringer das Einverständnis zwischen Volk und Regierung ist, desto mehr

wird der Staat versucht sein, auf das BUdungswesen Einfluß zu nehmen.

Allerdings kann es besondere geschichthche Situationen geben, wo diese Regel nicht gilt
und der Staat zu seinem Nutzen und zum Nutzen des Volkes gestaltend in die öffentliche

Erziehung eingreifen muß. Wenn „ein Staat im großen Stü sich bildet..., indem er eine

Menge von einzelnen Stämmen ... in ein großes Ganzes zusammenfaßt", besteht die

Tendenz, daß in der Erziehung „noch immer das alte, abgesonderte, beschränkte Leben

des einzelnen Stammes" reproduziert wird, „ohne die Einheit des großen Ganzen in sich

aufzunehmen." Hier hat der Staat die Aufgabe, über die Bildungsinstitutionen auf die

Erziehung einzuwirken, „um die einzelnen Teile einandernäherzubringen, damit sie... zu

einem Gefühl ihrer Identität mit dem Ganzen kommen" (Schleiermacher 1957,

S. 164f.). Dieser Einfluß auf die Erziehung ist möglich, weil in dieser besonderen

Situation ein organisch gewachsenes Gemeinschaftsgefühl, das den staatlichen Erzie¬

hungsversuchen entgegenstehen könnte, nicht vorhanden ist.

Eine ähnhche Ausnahmesituation ist gegeben, wenn in einer Gesellschaft mit großen
ständischen Unterschieden die Emanzipationsbestrebungen der unteren Stände zu Turbu¬

lenzen führen. Die niederen Stände gewaltsam in ihrer Lage festzuhalten, wäre „voUkom¬

men tyrannisch" (Schletermacher 1957, S. 164); sie von Büdungsmöglichkeiten auszu¬

schließen, würde nicht nur zunehmende Opposition hervorrufen, sondern wirke auch „der

Fortschreitung der menschhchen Natur" entgegen und wäre insofern unmoralisch

(Schleiermacher 1966, S. 41)4. Deshalb muß der Staat in dieser Situation - mögUcher¬
weise gegen die Interessen des Adels - eingreifen und einheitliche Bildungsinstitutionen

schaffen, in denen die ständischen Differenzen keine Rolle mehr spielen. Er ist dazu um so

mehr berechtigt, als der Ausgleich von Standesunterschieden da beginnt, „wo beide

[Stände] an demselben Erziehungssystem teilnehmen" (Schleiermacher 1957, S. 164).
Schleiermacher besteht jedoch entschieden auf dem Ausnahmecharakter dieser staatli¬

chen Eingriffe; sobald eine „höhere Potenz der Gemeinschaft und des Bewußtseins

derselben" gestiftet ist, ist „die Erziehung ... in die Hände des Volkes zurückzugeben"

(ebd. S. 166; vgl. auch Schleiermacher 1966, S. 337).

4 „Wenn ... noch erst gefragt wird, ob man die Talentbildung des Volkes fördern soUte oder nicht,
wenn sogar in gesetzgebenden Versammlungen darauf gedrungen wird, nicht mehrere zu einer

höheren geistigen Entwicklung zuzulassen, als die Geschäfte erfordern, zu denen eine solche

Ausbildung durchaus notwendig ist: So ist das völlig unchristüch" (Schleiermacher 1884, S. 489).
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III

„Daher müsste, meiner Meinung zufolge, die freieste, so wenig als mögüch schon auf die

bürgerhchen Verhältnisse gerichtete Büdung des Menschen überaU vorangehen. Der so

gebüdete Mensch müsste dann in den Staat treten, und die Verfassung des Staats sich

gleichsam an ihm prüfen" (Humboldt 1968, Bd. I, S. 106). Diese klassische Gegenposi¬
tion zu jedweder Mediatisierang der Bildung für politische Zwecke - sei es zur Bestandser¬

haltung oder Veränderang des politischen Systems - beraht auf Humboldts Theorie der

Büdung des Individuums. Für die „höchste und proportionirüchste Bildung seiner Kräfte

zu einem Ganzen" ist das Individuum auf „Freiheit" und „Mannigfaltigkeit der Situatio¬

nen" (ebd. S. 106) angewiesen; öffentliche als „vom Staat angeordnete oder geleitete

Erziehung" (ebd. S. 143) aber gibt dem Menschen „eine gewisse burgerüche Form" (ebd.
S. 144). Die Menschenbildung wird beschränkt zu Gunsten der Dominanz eines bestimm¬

ten Segments des menschlichen Handlungsspektrums; der Mensch wird den Anforderan¬

gen der bürgerlichen Rolle „geopfert" (vgl. ebd. S. 143). Für die Gesellschaft bedeutet

jeder der zwangsläufig uniformierenden Eingriffe des Staates - das gilt für alle geseU¬
schafthchen Bereiche - einen Verlust an Vielfalt und längerfristig einen Verlust an

Initiative, Spontaneität und Kraft; Bevormundung macht unselbständig. Besonders

verhängnisvoll wird aber jede Reglementierang im Erziehungsbereich, weü „sie sich auf

den moralischen Menschen bezieht" und weil, „wenn irgend etwas Wirksamkeit auf das

einzelne Individuum fordert, diess gerade die Erziehung ist, welche das einzelne Indivi¬

duum bilden soll" (ebd. S. 143). Um der Qualität der sittüchen Bildung willen darf sich

daher der Staat nicht in die Erziehung mischen; er hat nicht das Recht, die heranwach¬

sende Generation auf die der Verfassung des Staates konespondierende Gesinnung

festzulegen, sondern diese Gesinnung hat sich gegenüber dem morahschen Urteil des frei

Gebildeten zu bewähren.

Diese Argumentation beruht auf der Prämisse, daß der Staat ein bloßes „Rechtsinstitut"

ist (vgl. Humboldt 1968, Bd. X, S. 100) und von „Sittlichkeit" nur in bezug auf die

individuelle moralische Handlungsorientierang von Personen sinnvoll gesprochen werden

kann. Als KarlMager 50 Jahre später die gleiche Argumentationvorbrachte, war diese

Prämisse sehr umstritten; Mager hatte sich mit der HEGELSchen Staatsphilosophie
auseinanderzusetzen. Wenn der Staat die „Wirklichkeit der sittüchen Idee" ist und das

Selbstbewußtsein des Einzelnen in ihm „seine substantielle Freiheit" (Hegel 1970,

S. 398 [§ 257]) hat, entfällt die Prämisse vom Vonang der sittlichen Bildung des

Einzelnen gegenüber dem Staat als bloßem Rechtsinstitut. Mager hatte - als er selbst

noch überzeugter Hegelianer war - die Konsequenzen für das Verhältnis von Staat und

Schule gezogen: „Denn fürs Erste ist der Staat das sittliche Universum, in dessen Systeme

Kirche und Schule nur Momente sind" (Mager, PR 1/1840, S. 107) und deshalb fand er es

„in der Ordnung", daß der Staat „den Unterricht zur Staatssache macht"; Autoren, die

„die Schule von dem Einflüsse der Regierungen befreit sehen möchten", bezeichnete er als

„liberale Simpel" (Mager, PR 2/1841, S. 305). Innerhalb wemger Jahre hatte sich Mager

von der HEGELSchen Staatsphüosophie radikal distanziert - nicht zuletzt aufgrand seiner

Erfahrangen mit der staathchen Schulpoütik. Der These vom Staat als sittlichem

Universum billigte Mager nur ein gewisses hbtorbches Recht zu, und zwar „gegen den

aus dem Mittelalter vererbten Gegensatz von Staat und Kirche", gegenüber dem die

Einheit des Staates geltend zu machen war und gegen aus dem Mittelalter überkommene
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Privilegien (Patrimonialgerichtsbarkeit, Schulpatronat, usw.), weil es „in der That absurd

ist, wenn ein Allgemeines ein Privateigenthum ist und als solches behandelt und behauptet
wird" (Mager PR 6/1843, S. 324f.). Gegen das „Phantom von der Universahtät und der

Omnipotenz des Staates" argumentiert er wie Humboldt: „Die Moral ist nicht der

Hegel'schen Sittlichkeit, derbürgerlichen GesellschaftunddemStaate, untergeordnet, sie

ist vielmehr die Macht, vor der die Hegel'sche Sittlichkeit selbst Recht nehmen, von der sie

sich beurtheüen lassen muss" (ebd. S. 327f.).

Exkurs: Der Staat ab Erziehungsstaat?

Fragt man nach den Gründen für die Marginalisierang bzw. Verdrängung der pädagogi¬
schen Kritik an der Staatsschule in der Wissenschaftsgeschichte der Pädagogik, so ist

primär die Entwicklung des Büdungswesens selbst zu nennen. Ein differenziertes und für

die Zuteilung von Sozialchancen immer wichtiger werdendes System unter staatlicher

Regie gewann die „normative Kraft des Faktischen". Die Thematisierung einer funda¬

mentalen Kritik an diesem System erschien daher von vorneherein inelevant. Daneben

dürfte aber auch die theoretische Beurteilung des Verhältnisses von Staat und Schule von

Bedeutung sein, die in der nach der Jahrhundertwende dominierenden geisteswissen¬
schaftUchen Pädagogik entstand und die einer radikalen Schulkritik theoretisch den

Boden entzog.

Eduard Spranger hat sich 1927 in seiner Akademie-Abhandlung „Die wissenschafth¬

chen Grundlagen der Schulverfassungslehre und Schulpolitik" mit der Argumentation von

Humboldt und Schleiermacher auseinandergesetzt. Vor allem Humboldts Kritik an

der Staatsschule erscheint ihm als Beispiel eines überholten, natunechthchen Typus des

Denkens, in dem versucht wird, „in der isoüerten Konstruktion eines organischen

Kulturgebietes aus seiner spezifischen Idee, z.B. des Staates aus den Grandmotiven des

Staatsvertrages, der Schule aus der Idee einer ,reinen Bildung'" (Spranger 1963, S. 27)
unhistorisch und rationalistisch für alle Zeiten gültige Bestimmungen des Verhältnisses

von Staat und Schule zu deduzieren.

Verfehlt sei schon der Ausgangspunkt, „den gegebenen Zustand gleichsam als rechtüch noch

unbestimmt zu betrachten und so - aus einer Art von schulpolitischem Naturzustand heraus - neue

Gesetzesforderungen aufzustellen. Da aber das geltende Schulrecht im weitesten Sinne mit zu den

Kräften gehört, die die Lage der Gegenwart bestimmen und die mögüche Zukunftsbewegung
erhebüch eingrenzen, so handelt es sich bei solchen Erörterungen de lege ferenda meist um reine

Luftkonstruktionen" (ebd. S. 28).

Die Konstruktion der „reinen pädagogischen Idee" hat zwar einen gewissen heuristischen

Wert, kann aber weder als entscheidendes Beurteilungskriterium für die Legitimität der

geltenden Schulverfassung dienen noch eine normative Fundierang der Schulpraxis

abgeben (vgl. ebd. S. 29).

Der „in der Theorie herausgestellte reine Sinn kann nirgends voll gelebt werden; denn er

stößt immer wieder an den Sinn anderer geistiger Arbeitsgebiete, die auch ein partielles
sittUches Recht haben. Und eben in der Durchkämpfung dieser Konflikte besteht die

Bewegung der sittüchen Welt" (ebd. S. 50). Demnach ist zwar der Sinn der Pädagogik

autonom, unmittelbare Konsequenzen für die Gestaltung des Verhältnisses Staat - Schule

sind jedoch daraus nicht zu ziehen, da dieser pädagogische Sinn zu vermitteln ist mit den

legitimen Ansprüchen der anderen Wertgebiete und somit eben auch mit denen des
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Staates. Dieser Konstruktion liegt eine spezifische Bestimmung der Aufgabe von Wissen¬

schaft zugrande, nämüch „von der jeweüs eneichten Stufe aus in historischer Überschau

die struktureUen Verhältnisse oder Aufbaugesetzlichkeiten zu ergründen, die allgemeines
Geistesleben, Erziehung, Schulorgamsation und Staat zu einem sinnbestimmten, also

verständhchen Ganzen verknüpfen" (ebd. S. 66f.).
Nun hat Spranger in seiner differenzierten Analyse die möglichen Konfhktfelder

zwischen Staat und Erziehung und die Gefahr des „Gesinnungsdrack(s) des Staates als

bloßer Machtorganisation" (S. 48) durchaus gesehen; der Staat „kommt gelegentUch an

die kritische Grenze, wo es einfach um seinen Bestand geht, selbst auf Kosten von Freiheit

und Wahrheit und Achtung vor der persönlichen Gesinnung" (S. 49); auch hat er betont,
daß gerade der moderne, republikanisch verfaßte Staat schon in seinem Eigeninteresse auf

weltanschaulichen Druck auf die Schule verzichten müsse (vgl. S. 51f.). Das ändert

jedoch nichts daran, daß auch Gesinnungsdruck und reiner Machtgebrauch des Staates

gegenüber der öffentlichen Erziehung - insofern sie Ausdrack der a priori legitimen
Ansprüche eines gleichberechtigten Kulturbereiches sind - prinzipiell legitim sind und sich

die pädagogische Wissenschaft darauf beschränken muß, diese Ansprüche im historischen

Gesamtkontext zu verorten und zu einem sinnbestimmten Ganzen zu verknüpfen.
Zu einer modifizierten Bestimmung des Verhältnisses von Staat und Schule - bei gleicher

methodologischer Grundposition - kommt Erich Weniger in seinen Überlegungen zur

Theorie des Lehrplans. Nach Weniger darf die Lehrplantheorie -wie bei Spranger die

Schulverfassungslehre - nicht bei einem übergeschichtlichen Prinzipienstandpunkt anset¬

zen, sondern bei „der Gegebenheit des Lehrgefüges, in der Bildungssituation, wie sie in

der Erziehungswirklichkeit jeweils vorgefunden wird" (Weniger 1971, S. 6). Der

Lehrplan ist - wie die Schulverfassung bei Spranger - das Ergebnis eines ,,Kampf(es)
geistiger Mächte ... um eine Lagerung der Kräfte in Schule und Lehre, die den jeweiligen
Machtverhältnissen der an der Schule beteiligten Faktoren entspricht" (S. 22). Externe -

etwa rein bildungstheoretisch-systematische Kriterien - gibt es nicht; ein Lehrplan ist

„richtig", wenn er „nach der Seite der Welt die Lagerung der Kräfte bei den an der Bildung

beteiUgten Faktoren ... und zugleich nach der Seite der Unterrichtspraxis den Grad von

institutioneller und rationaler Verfügbarkeit von Bildungsinhalten durch vorschreibende

und anleitende Ordnungen" (S. 22f.) ausdrückt.

Der Staat ist zunächst Interessent an der Schule wie die anderen konkurrierenden

Kulturmächte (Kirchen, Wissenschaften, Arbeitswelt, weltanschauliche Interessengrup¬

pen usw.) auch. Weniger übersieht nicht, daß der Machtcharakter des Staates ihm „im

Wettbewerb um die Schule ein gewisses Übergewicht verleiht" (S. 34), zumal er als

Veranstalter von Schule „Träger des Lehrplans und regulierender Faktor ist" (S. 33).

Weil aber andererseits die Lehrpläne den „geistigen Besitz der erwachsenen Generatio¬

nen, als deren Repräsentant der Staat sich weiß" (S. 63) enthalten und insofern die „innere

Form" des Staates ausmachen, die Schule „Ausdrack seiner geistigen Verfassung, seiner

geschichtlichen Lage" (S. 34) ist5, tritt der Staat der Schule in doppelter Form gegenüber.

5 Daß sich Weniger an der entscheidenden SteUe (1971, S. 34) ausgerechnet auf Schleiermacher

beruft („... einen tätigen AnteU an der Erziehung des Volkes zu nehmen, wenn es darauf

ankommt, eine höhere Potenz der Gemeinschaft und des Bewußtseins derselben zu stiften"), ist

ein schönes Beispiel selektiver Rezeption. Was für Schleiermacher ganz ausdrückhch Aus¬

nahme in einer bestimmten historisch-politischen KonsteUation war, die sofort nach Veränderung
dieser Situation nicht mehr zulässig ist, ist für Weniger zum Konstitutionsprinzip geworden.
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„Der Staat ist sich in der Schule gleichsam zweimal gegeben: einmal als Macht neben anderen

Mächten, die um Wükung und Nachwuchs ringen, dafür hat er wie die anderen Büdungsmächte

bevorzugte Organe im BUdungszusammenhang - Geschichte und Staatsbürgerkunde - und aUe

Forderangen, die er von seinen konkreten Staatsaufgaben aus steüt, müssen erst in bUdungsgerechte
Formen übertragen werden. Zugleich ist er als Erziehungsstaat die Schule selbst und diese

eigentümüche Ordnung der BUdungsvorgänge; diese sind die Form der Existenz des Staates im Felde

der Erziehung" (S. 62f.).

Da die vom Staat als Erziehungsstaat durch die Staatsschule repräsentierte Ordnung

„zuletzt die Einheit des geistigen Lebens überhaupt bedeutet" (S. 34), ist nicht nur der

Staat in systematischer Hinsicht an die Stelle von konstitutiven Lehrplanprinzipien

getreten (vgl. Ruhloff 1979, S. 42ff.); wenn Schule durch den Staat nicht nur veranstaltet

wird, sondern auch (durch den Lehrplan als Ausdrack seiner „inneren Form") logisch
konstituiert ist, ist zugleich das Verhältnis von Staat und Schule einer pädagogischen

Grandlagenkritik entzogen6.

Beiden Repräsentanten der geisteswissenschaftlichen Pädagogik kann man weder naive

Affirmation gegenüber der staathchen Schulpolitik noch Kritiklosigkeit gegenüber Aus¬

wüchsen der Schulverwaltung untersteUen; beide sehen die Gefahren staathchen Macht¬

mißbrauchs, plädieren für eine „relative" pädgogische Freiheit des Lehrers, üben zum Teil

scharfe Kritik an Bürokratisierangstendenzen und treten für einen liberalen Rechtsstaat

ein (vgl. z.B. Spranger 1970, S. 217ff.). Zweifellos fungiert - trotz gelegentücher

Berufung aufHegel- der Staat nicht mehr als „Wirkhchkeit der sittüchen Idee", sondern

nur mehr als geistige Einheit verbürgender Erziehungsstaat oder durch seine Macht zwar

hervorgehobener, aber mit anderen Kulturmächten konkurrierender legitimer Einfluß¬

faktor. In der letzten Konsequenz bedeutet die Zuschreibung apriori legitimer Ansprüche
des Staates gegenüber der seine Schulen besuchenden nachwachsenden Generation

dennoch eine hochproblematische Überhöhung der Staatsidee und zugleich die Selbstbe¬

schränkung des kritisch-pädagogischen Vernunftgebrauchs gegenüber den von seiner

jeweiligen Interessenlage geprägten Einflüssen des Staates auf die öffentüche Bildung.

TV

Wenn dem Staat die moralische Legitimation fehlt, die öffenthche Bildung für seine

Zwecke zu mediatisieren (III), eine solche Mediatisierang den pädagogischen Auftrag der

Schule korrumpieren (I) und schließlich seinen eigenen Interessen zuwiderlaufen würde

(II) bedeutet das nicht, daß der Staat gegenüber dem BUdungswesen völhg indifferent

bleiben soll. Herbart erinnert daran, „damit man die Erziehungskunst nicht für eine

freyere Kunst halten möge, als sie wüklich ist", daß allemal „pohtische Meinungen und

Absichten Einfluß auf sie ausüben" (Herbart 1831, S. 163 [§ 101]), auch wenn sich der

Staat zurückhalten sollte. Der Staat soll deshalb gegenüber der Schule „eine negative,

schützende, hütende Einwirkung" haben, „auch mag er einen angemessenen Theil der

Staatskräfte dazu verwenden, diese Dinge innerhalb seiner Grenzen materiell zu beför¬

dern; weiter aber geht sein Recht nicht" (Mager PR 6/1843, S. 328). Seine Aufgabe ist

vor allem, die bürgerüchen Gemeinden oder Bezirke, die zu arm sind, ihre Schulen selbst

6 Im Spätwerk Wenigers wird diese Einschätzung des Staates revidiert (vgl. Gassen 1978,
S. 207ff.).
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zu unterhalten, zu unterstützen (ebd. S. 331 f.). Teil der Rechtsaufsicht ist auch die

Kontrolle der Quaüfikation der Lehrer: „Wer lehren und erziehen will, soll dem gemeinen
Wesen Bürgschaften für seine wissenschafthche und sitthche Tüchtigkeit geben" (Mager,
PR 8/1844 S. 327). Eine „öffentUche gesetzmäßige Quaüfikation derer, ... welche die

Famihen in dem Erziehungsgeschäft unterstützen", ist auch für Schleiermacher eine

sinnvolle Aufgabe des Staates im BUdungswesen, die aber eigentüch auch „ohne positive
Einrichtung der Regierung wird ... gefördert werden können" (Schleiermacher 1966,
S. 122). Humboldt hat das „Examen pro facultate docendi" mit der Möghchkeit, schlecht

qualifizierte Lehrer von der Schule fernzuhalten und eine „pädagogische Genossenschaft"

bilden zu können, begründet (vgl. Humboldt 1968, Bd. X, S. 239f.).

Die bisherige Darstellung versuchte, die wesentüchen systematischen Argumentationsfi¬

guren der „klassischen" pädagogischen Kritik an der Staatsschule herauszuarbeiten; zur

Ergänzung soll auf einige weitere Gesichtspunkte, die sich im Kontext oder als Konse¬

quenz dieser Argumentationen ergeben, hingewiesen werden.

a) Mager stand mit der Auffassung, der Übergang des Schulregiments von der Kirche auf

den Staat sei der Weg von der „klerikalischen und patrimonialen „Charybdis" in die

„Scylla der gouvernementalen Bevogtung" (Mager, PR 6/1843, S. 336) gewesen und

habe keinerlei Gewinn an Freiheit der Schule und Unabhängigkeit der Lehrer gebracht,
im Gegensatz zu den meisten anderen Pädagogen. Die Standespolitik der Lehrer war

insofern an einer Verstaatlichung der Schule interessiert, weil die Lehrer „vom Staat allein

alles erhoffen: Hebung ihrer sozialen Stellung und reichliches Auskommen" (Rein 1908,

S. 337). Die Vertreter der Lehrerschaft „fordern wie selbstverständüch die Staatsschule,

da sie die Standes- und Professionaüsierangsprobleme der Lehrer wie aber auch die

materielle Besserstellung des Schulwesens nur mit Hilfe des Staates für lösbar halten"

(Berg 1980, S. XXIII). Ihre Hoffnung auf soziale Besserstellung durch den Staatsdienst

war zugleich die Hoffnung auf einen demokratischen und hberalen Staat.

In den Augen Magers war diese Pohtik verhängnisvoll. Die Protagonisten der Staats¬

schule aus berufsständischen Interessen bezeichnete er als „Schulpfaffen, ... denen das

Wohl der Schule viel weniger am Herzen Uegt als ihr eigenes Wohl, das sie im Dienste des

Staates am gesichertsten glauben" (Mager, PR 19/1848, S. 34). Daß Lehrer freiwillig
Staatsdiener und damit „College des Gendarmen" (Mager. PR 20/1848, S. 295) sein

wollten, schien ihm absurd und sowohl eine Diffamierung wie ein Mißverständnis der

pädagogischen Aufgabe des Lehrers. „Gibt es auf Erden wohl einen lächerlicheren

Nanen, als einen Lehrer, der sich für eine obrigkeitliche Person und seinen Auftrag für

eine imperiale Function hält?" (Mager, PR 19/1848, S. 419). Mit nicht geringem
Sarkasmus hat Mager darauf hingewiesen, daß ein großer Teil derjenigen Lehrer und

Standesvertreter, die die Staatsschule vehement gefordert hatten, die politischen Diszipli-

nierungsmaßnahmen des Staates in der Reaktionszeit am eigenen Leibe zu spüren

bekamen.

b) Die Entwicklung des schulischen Berechtigungswesem, die Koppelung von Berufslauf¬

bahnen an den Erwerb von Schulabschlußzertifikaten, die sich im Lauf der zweiten Hälfte

des 19. Jahrhunderts vollzog, wäre ohne die Verstaatlichung des Büdungswesens nicht
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denkbar gewesen. Dieser Prozeß - an dessen Ende die Umwandlung eines offenen, für alle

sozialen Schichten der städtischen Bevölkerung zugänghchen höheren Schulwesens mit

Gesamtschulfunktion in ein vertikal differenziertes, wenig durchlässiges Schulsystem
unter Anbindung von Laufbahnen im öffentUchen Dienst an das Eneichen der in einem

Schultyp möghchenAbschlußqualifikation stand (vgl. D. K. Müller 1977, S. 20ff.)- war

zu Zeiten von Schleiermacher und Herbart noch nicht absehbar. Gleichwohl wurden

einzelne Elemente des Prozesses, wie beispielsweise die Orientierang des Büdungswesens
an den Eingangsquaüfikationen für staatUche Ämter und die Differenzierung von

SchuUaufbahnen nach der Leistungsfähigkeit der Schüler schon von Schleiermacher

und Herbart scharf kritisiert7.

Beide Denker wandten sich dagegen, die BUdungswege der Schüler gemäß den Anforde¬

rangen des hochspezialisierten öffentUchen Dienstes früh zu trennen, weil dabei sowohl

Allgemeinbildung wie Gemeinschaftsbewußtsein auf der Strecke bleiben würden und der

Staat selbst daran kein Interesse haben könne (Kap. II). Herbart sah in der ohnehin

kaum vermeidbaren Verbindung von Erziehung und staathchen Ämtern geradezu ein

Motiv für den Staat, die Schule vom „Drucke der politischen Rücksichten" auf den

staathchen Bedarf an qualifizierten „Talenten" für Verwaltung und Kultur zu befreien.

„Der Staat stellt seine Ehrenpuncte heraus; das verdirbt die Erziehung. Der Staat kann

seine Abstufungen den Augen der Kinder nicht entziehn; daram sucht die Erziehung

vergebens nach dem Khma, was ihr zusage" (Herbart 1831, S. 165 [§ 101]). Die Kinder

der höheren Stände könnten geneigt sein, Bildung gering zu achten, weil ihnen Staatsäm¬

ter ohnehin offenstehen; die Kinder der niederen Stände würden aus beruflichem und

sozialem Ehrgeiz QuaUfikationen erwerben, und diese „falschen Triebfedern" verdürben

die wahre Erziehung, die aus „achtem Interesse, und achtem Kraft- und Kunst-Gefühl"

(ebd.) hervorgehe und auf die der Staat dringend angewiesen sei.

Zu dem Vorschlag, daß der Staat ein dreigliedriges aügemeinbildendes Schulsystem mit

unterschiedlich langen BUdungsgängen einrichten und die Kinder nach ihrer Leistungsfä¬

higkeit darin verteilen solle, schreibt Mager:

„Der ganze Plan hat nur dann einen Sinn, wenn man Platon's Repubhk oder etwas Ähnhches

einführt, den Eltem die Kinder vom Staate weggenommen und in Staatsanstalten erzogen und

gebüdet werden. Alsdann prüfen die Staatsschulbeamten die persönüchen Fähigkeiten sämmtücher

Kinder, und vertheilen sie nach dem Ergebniß an die verschiedenen Sorten von Schulen. Ich gestehe
aber, daß ich, wenn das Auswandern unmöglich wäre, einem Kinde Ueber den Hals umdrehen, als es

einer solchen Staatserziehung überlassen würde" (Mager, PR 11/1845, S. 383).

c) SchließUch ist noch auf die Alternativvorschläge einzugehen, die die pädagogische
Kritik an der Staatsschule ergänzen. Einigkeit bestand darin, daß öffentliche Schulen bei

dem eneichten gesellschaftlichen Entwicklungsstand notwendig seien (für Herbart als

„Nothilfen, weil es so viele Zöglinge gibt und so wenige Erzieher" -1964, S. 146) und daß

sie im wesentlichen Angelegenheit der Kommunen sein soUten. „Zwischen dem Staat und

7 Auch Immanuel Kant hatte die Verknüpfung von Berufskarrieren und Schulbildung- am Beispiel
der österreichischen „Normalschulen" - kritisiert: „Nach diesen Normalschulen mußten sich denn

alle anderen richten, und man weigerte sich sogar, Leute zu befördern, die nicht in diesen Schulen

gewesen waren. Solche Vorschriften zeigen, wie sehr die Regierung sich hiermit befasse und bei

einem dergleichen Zwange kann wohl unmöglich etwas Gutes gedeihen" (Kant 1968, S. 708 [A
26]).
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dem Hause stehen die Städte, die kleineren Kommunen, die sich unmittelbar aus den

Famiüen zusammensetzen und die zusammengenommen wieder den Körper des Staates

ausmachen" (ebd. S. 150). Herbart hat ein Modell kommunaler Schulen zur Diskussion

gesteUt, deren Lehrangebot von den Schülem unter der Leitung von frei praktizierenden,
den Familien verpflichteten Erziehern wahrgenommen werden sollte (vgl. ebd. S. 151).
Schleiermacher wollte den allmählichen Übergang des Unterrichtswesens aus den

Händen des Staats an Kommunen, Bezirke undProvinzen mit einer neuen Kommunalver¬

fassung koppeln und für die Übergangszeit den Kommunen die Gelegenheit geben,

Privaterziehungsanstalten zu gründen (vgl. Schleiermacher 1966, S. 337). Mager hat

ein elaboriertes differenziertes Konzept autonomer Schulkörperschaften auf Gemeinde-,

Bezirks- und Provinzialebene vorgelegt; daneben sollte ausdrückhch das Privatschulwesen

gefördert werden (vgl. Mager, PR 19/1848, S. 416ff.).

VI

Die pädagogische Kritik an der Staatsschule in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte

Vorläufer - z.B. durch Ernst Christian Trapp, der nahezu aUe Kritikpunkte schon

ansatzweise angesprochen hatte (vgl. Trapp 1980, S. 22ff.) - und Nachfolger wie F. W.

Dörpfeld (1961) und Wilhelm Rein (1908). Einzelne Aspekte dieser Kritik wurden

besonders hervorgehoben - wie der Reproduktionszusammenhang zwischen dem Staats¬

schulsystem und sozialer Unterdrückung bei Eduard Sack (1878) oder die Bedeutung
einer staatsfreien Schule für die sittliche Bildung bei Paul Natorp (1920; vgl. auch

Ruhloff 1966). Im Umkreis der Reformpädagogik wurde das Verhältnis Staat - Schule

neu thematisiert (vgl. W. Müller 1978).

Dennoch kann von einer kontinuierlichen Überlieferangs- und Rezeptionsgeschichte der

Schulkritik innerhalb der pädagogischen Wissenschaft nicht die Rede sein. Die mit der

Schulsystementwicklung verbundene Verengung der Perspektive der wissenschafthchen

Pädagogik von „Bildung" auf „Schulbildung" machte eine pädagogische Fundamentalkri-

tik an der Staatsschule immer unzeitgemäßer. Die Schulkritik der Gegenwart setzt bei

Problemstellungen an, die - wenn ein historischer Vergleich zulässig ist - am ehesten der

ersten Argumentationsrichtung (Kap. I) zuzuordnen sind (vgl. Fischer 1978, Muller

1976, Vogel 1977b); über die Reahsierangschancen von Alternativen bestehen - im

Unterschied zur „klassischen" Schulkritik - keine Illusionen (vgl. Fischer 1978,

S. 158ff.). Allerdings ist systematische Kritik durch die Unmöglichkeit, in einer bestimm¬

ten historischen Situation Alternativen anbieten zu können, nicht widerlegt.
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